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Artikel 39: Die Haushalts- und Finanzgrundsätze

1. Alle Einnahmen und Ausgaben der Union werden gemäß den Bestimmungen von Teil II der
Verfassung für jedes Haushaltsjahr veranschlagt und in den Haushaltsplan eingesetzt.

2. Der Haushaltsplan ist in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

2a. Die Union stattet sich mit den Mitteln aus, die zum Erreichen ihrer Ziele und zur
Durchführung ihrer Politiken erforderlich sind.

3. Die in den Haushaltsplan eingesetzten Ausgaben werden für ein Haushaltsjahr gemäß dem
Gesetz nach Artikel B (Teil II, ex-Artikel 279: Haushaltsordnung) bewilligt.

4. .....

Explication éventuelle :
Entgegen der Fußnote im Präsidiumsvorschlag reicht die Formulierung des Artikel 3 Abs 5 des
Verfassungsentwurfs m.E. nicht aus. Daher Einfügung des Textes von Art 6 Abs 4 EUV.


